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Stellung der politischen Parteien in der Rechtsordnung 
des Bundes 

Die nachstehenden Darstellungen beruhen wleit­
gehend auf den Angaben ,der ,einzelnen Bundes­
milliister,ien und g,eben ·die Rechtslage nachdem 
Stand vom 1. M;ui 1976 wieder. 

I. Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes 

a) Parte�engesetz 

Nach der Verfassungsbestimmung ,des Art. I 
§ 1 des Bundesgesetzes über die Aufgahen, Finan­
zierung und Wahlwerbung poLitischer Parteien 
(Parceiengesetz), BGBI. Nr. 404/1975, s,ind die 
EXlistenz und Vielfal�politischer Parteien wesent­
!liehe Bestandteile der ,demokratischen Ordnung 
der Republik österreich (Abs. 1) ; zu den AlUf­
gaben der polioischen P,arteien gehört die Mit­
wirkung an der politischen W;illens.bildung 
(Abs. 2). Gemäß Abs. 3 list die Gründung poli­
tisdler Parteien fl1ei, sofern bundesv'erfa:s�ungs­
gesetzli,ch nichts anderes hsümmt ist; die Tätig­
keit politischer Parteien darf keiner Beschränikung 
durch besondere Rechtsvor,schriften unterworf'en 
wer:den. Abs. 4 lautet: "Di'e politischen Parteien 
haben Satzungen 'Zu beschließen, die in e ,iner 
periodischen Druckschr,ift zu veröffentlichen und 
beim Bundesministe6um für Inneres zu hinter­
legen .sind. Aus der Satzung hat insbesondere 
ersimdim zu sein, welches ihre Organe sind und 
welch,e hievon zur Vertretung nach außen hefugt 
sind, sow,ie welche Rechte und Pflichten die Mit­
glieder besitzen. Mit ,der Hinterlegung der Sat­
Zung 'erlangt die politisch,e Partei Rechtspensön­
liffikeit." Von dieser in Abs. 4 genannten Mög­
liffikeit haben !bish:er ,die SPö, öVP, NDP, 
Aktion Neue Rechte und die Neue Mitte Ge­
brauch g,emacht; hinsichtlich der KPö und der 
VolkssoZJLalistischen Partei österreichs war das 
Verhhren gemäß Abs. 4 noch nicht abgeschlossen. 

Für ,ihre öffent1imkei�arheit können die poli­
tischen Parteien För:derungsmittel des BU11!des ge­
mäß Art. II § 2 des Parteiengesetzes beanspru­
chen. Verfügt eine im Nationalrat vertretene 
politische Partei über mindestens fünf Mandate 
(Klubstärke), ISO erhält sie jährlich einen Grund­
betrag von 4 Millionen Schilling; die nach Abzug 

dieser Ansprüche noch übrigen dafür bestimmten 
Budgetmittel werden ,auf ,die im Na'tiollJalrat ver­
tretenen poliüschen Part:eien im Verhälmis der 
für sie bei der letzten Nationalratswahl abge­
gebenen Stimmen verneilt. Ferner haben für ein 
Wahljahr den gleichen (Rest-) Anspruch auf Zu­
w.endungen für ZWiecke der öffentlichk'eits.arbeit 
auch diejenigen politischen Parteien, die zwar 
im NationaLrat nicht vertreten sind, aber bei einer 
WahlZlum Nationalrat mehr als 1 v. H. der 
gültigen Sbj.mmen erhalten haben; diese Zu­
wendung,en sind in ,dem auf .dile NationalraosWlahl 
folgenden Quartal aUJszmbezahlen. 

Die Zuwendungen wer<den - wobei ,dlLe hiefür 
vorgesehenen Bet'räge von der Bundesregierung 
in den Entwurf des jährlimen Bundesvor<anschla­
ges aufzunehmen sind - vierteljährlich im nach­
hinein ausbezahlt. Bei Anderungen der An­
spruchsvoraussetzung,en infolge der Ergebnisse 
einer Nanionalraoswahl sind diese Knderungen 
erstmals in dem auf die Wahl folgenden Quartal 
zu berücksichbigen. Ober ,die widmungsgemäße 
Verwendung der Zuwendungen haben die poli­
tischen Parteien genaue Aufzeichnungen zu füh­
ren, ,die samt allen ,dazugehör,igen Unterlagen 
von zwei beeideten Wirtschaftsprüfern jährlich 
zu prüfen sind. Das Ergebnis der Prüf,ung ,ist 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitmng" zu veröffent­
lichen; hinsichtlich der vom Bundesminisoer für 
Finanzen ,zu besteHenden W,irbsmaftsprüfer hat 
die betreffende politische Partei ein Vorschl.ags­
remt. Weiters hat jede politische Panei, die Zu­
wendungien im Sinne des Parteiengeseozes erhält, 
über die Art ihrer Einnahmen und Ausg.ahen 
öffentlich Riechenschaft zu geben, und zwar in 
Form eines jährlich'en Rechenschaftberichtes, ,der 
von zwei WirbschaftsprÜifern überprüft, unter­
zeichnet und veröffentlicht werden muß. 

Die §§ 5 ff. des Parteiengesetzes betnafen die 
B<egr,enzung der Wahl werbungskosten aus Anlaß 
der Nationalmtswahl 1975. 

b) Staatsbürgerliche Bildung 
Die Förderung ,der staatsbürgerlichen Bildungs­

arbeit im Bereich der politischen Parteien ,sowie 
der Publizistik bez,weckt ,das gleichnamige Bun-
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desgesetz, BGBI. Nr. 272/1972, novelliendurch 
BGBI. Nr. 396/1973 in der derZJeit geltenden Fas­
sung BGBI. Nr. 661/1975. Danach föndert der 
Bund (jeweils nur) e i n e n, von einer im 
Nationalrat vertr,etenen politischen Partei errich­
teten Rechtsträger (eine Stiftung oder reinen V,er­
ein), der von .dieser als Förderungswerber be­
zeichnet wirrd, sof'ern - neben rder Erfülh,lng lan­
derer Voraussetzungen - ,die Tätigkeit dieses 
Rechtsträ�ers nich:t auf Gew,inn gerichtet ist; 
weiters muß dieser RechtJsträ�er :satzungskonform 
die Förderung ,der staatsbürgedichen Bildung im 
Sinne der Gnundsätze der Bundesverfassung, der 
politisch'en und roulturdlen Bildung sowie der Ein­
sichten ,in politische, ökonomische, r:echtliche und 
g,esellschaftLiche Zusammenhänge auf ,innerstaat­
licher und internationa1er Ebene unmittelbar und 
in gemeinnutzrger Weise durch Schulungen, 
Seminare, Enqueten, Vorträge, Arbeitsgruppen, 
Fernkurse, Stipendien, PubIikationen und ähn­
liches !bezwecken (§ 1 leg. cit.). Die Satzung diese� 
Roechtsträgers muß a;uch Besümmungen über die 
überprüfung der sparsamen, zweck- und gesetz­
mäßigen Verwendung der FÖl1derungsmittel ent-' 
halten. 

Die a:uf Verlangen des R!echt;strä�ers zUZJuwei­
senden Förderungsmittel bestehen aus ,einem 
Grundhetr,ag von jährlich 3 Millionen Schilling 
sowie aus einem Zusatzbetrag, ,dessen Höhe in 
einem festen Verhältnis zur mandatsmäßigen 
Stärke ,der betreffenden politischen Partei im 
Nationalrat stehen muß; diese Zusa:tJzlbeträge dür­
fen jährlich insgesamt 20 Millionen SchiHing n,icht 
übersteigen (§ 2 leg. cit.). Diese FÖl"de11Ungs­
mittel dürfen nicht ,in unbeweglichem Vermögen 
oder in anderer Art dauernd angelegt werden ; 
lediglich bis 1977 dürfen bis zu 50 v. R der 
Förderungsmittel für unbewegliches Vermögen 

'aufgewendet werden, das der Unterbringung 
dieser  Rechtsträger dient. Die Bundesregierung 
stellt auf Antrag der politischen Partei (des 
Rechtsträgers) dessen Förderungswürdigkeit und 
die Höhe des Zusatzbetrages fest; die Förderung 
darf jeweils nur für ein Finanzjahr bewilligt wer­
den. Gemäß § 3 leg. cit. ist vor der Beschluß� 
fassung der Bundesregierung über die Festsetzung 
des Zusatzbetr:liges und vor einem Widerruf der 
Feststellung der Förderungswürdigkeit einem 
beim Bundeskanzleramt eingerichteten Beirat mit 
beratender Funktion, dem neben Vertretern 
einiger Bundesministerien auch je zwei Vertreter 
der im Nationalrat vertretenen politischen Par­
teien angehören, Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Anläßlich der Feststellung seiner Förde­
rungswürdigkeit muß sich der Rechtsträger, um 
die Förderungsleistungen zu erhalten, verpflichten, 
binnen einer hestimmten Frist dem Rechnungshof 
über die Vel'wendung ,dieser Förderungsmittel zu 
berichten. Satzungs- oder gesetzwidr,ig V'erwen­
dete Förderungsmittel hat der Bund vom Rechts­
träger zurückzuverlangen. 

Nach den §§ 6 ff. des genannten Gesetzes för­
dert der Bund auch periodische Drucksch'rif,ten, 
sof.ern sie hestimmue Voraussetzungen (insbeson­
dere im Hinh'lick au:f die staatsbürgerliche B.jI­
dung) erfüllen. Die Förderungsmittel werden von 
der Bundesre�ierung nach Maßgabe ,der Förde­
rungswürdigkeit verteilt, wobei sie auf die Vor­
schläge 'eines beim Bundeskanzleramt eingerich­
teten Beirates Bedacht zu nehmen hat, den neben 
Vel'tretern ,der BU1l!desministerien, der Wissen­
schaft, der gesetzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsg,esellschafuen usw. auch j'e ein Vertreter 
der im Hauptausschuß des Nationalrates, vertl"e- ' 
tenen politischen Parteien angehört (§ 9). Wenn 
dies der Beirat mit Zwreidr,ittelmehrheit be­
schließt (§ 10 Abs. 1), so ,kann unter bestimmten 
Vora:ussetzungen der ansonsten f,eststehende 
Grun.dbetrag der För,derungsleistung (60 000,- S) 
reduziert werden. 

c) Landesverteidigungsrra t 

Gemäß § 5 des Wehrgesetzes, BGBI. Nr. 181/ 
1955, ,in der Fassung der BundesgesetZJe EGBL 
Nr. 221/1962, 96/1969, 184/1970 und 272/1971 
,ist beim Bundeskanzleramt der Landesvertei­
digungsrat eingerichtet, dem u. 'a. Vertreter ,der 
pol,itischen Parteien angehören. Der Landesver­
teidigungsrat ,ist in miLitärischen Angelegenheiten, 
dj,e von gr,undsätzlicher Bedeutung sind, in son­
stigen Angelegenheiten der Landesverteidigung, 
dire über ,die Zuständigkeit des Bundesministe­
r,iums für Landesverteidigung hinausgehen und 
- ,sofern nicht Gefahr im Verzug vorliegt - vor 
,der Besc):J.lußfassung der Bundesregierung, jeden­
falls aber vor Erstattung eines Vorschlages an 
den Bundespräsidenten auf allgemeine oder teil­
weise Einberufung zum außerordentlichen Prä­
senzdienst oder auf vorläufige Aufschiebung ,der 
Rückversetzung von Wehrpflichtigen ,in di,e Re­
serve zu hÖl"en. Der Landesverteidigungsrat ist 
wieiters vor der Einb�rufung von Wehrpflichtigen 
zu außerordentlichen übungen zu hören. Ferner 
obliegt es dem Landesvertei,digungsrat, Empfeh� 
lung'en für Maßna:hmen ,in Angelegenheiten der 
Landesverteidigung .zu erteilen. Dem Landesver­
teidigungsr,a:t als �anzen steht das Besuchsrecht 
bei allen Truppen, Stäben, Schulen, Anstal�en 
und sonstigen Einrichtungen des Bundesheeres zu. 

Die Geschäftsordnung des Landesverteidigungs­
rates ist !in ,der Verordnung ,der Bundesregierung 
vom 13. Mai 1969, BGBI. Nr. 230/1969, in der 
Fas&ung der Verordnung BGB!. Nr. 1;85/1972 
festgelegt. 

,d) Verstaatlichte Unvernehmungen 

Der § 9 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Aus­
übung der Anteilsrechte des Bundes an verstaat­
lichten Unternehmungen (DIG-Gesetz), BGBI. 
Nr. 23/1967, ·in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGB!. Nr. 359/1975 besagt, daß bei der Bestd­
lung der 19 "weiter,en Mitglieder" (§ 3 Abs. 1 
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leg. c it.) des Aufsichtsrates der Osterreichischen 
Industrieverwaltungs-Aktiengesellschaft (OIAG) 
das Kräftevel1hältnis und die Vorschläge der im 
N ationalra;t v,ertretenen politischen Parteien zu 
berücksichtig,en sind. 

e) ERP",Fonds 
Gemäß § 7 .A!bs. 2 des ERP-Fonds-Gesetzes, 

BGBl. Nr. 207/1962, :s,ind bei Bestellung der Mit­
glieder ·der ERP-Kreditkommission "die Vor­
schläge und ,das Kräfteverhältnis der im National­
rat vertretenen Parteien 1;U berücksichtigen". Bei 
der Erstattung dieser Vorschläge ist danauf B,e­
dacht zu nehmen, daß mindestens 1;wei der vor­
geschlagenen Mitglieder mit den wir'llschafftlichen 
Verhältnissen in den Bundesländern besonders 
vertraut sind. Zu Mitgliedern können nur Per­
sonen bestellt werden, die auf Grund ihr.er Vor­
kenntnisse oder ihrer wirtschafdid1en Tätigkeit 
die Eignung für die übernahme dieser Funkt.ion 
besitZJen. 

In .der Praxis werden von diesen politischen 
Parteien .auch die Vorschläge für die Bestellung 
der MitgLieder der Farokommissionen des ERP­
Fonds erstattet. 

f) Osterreichischer Rundfunk 
Nach § 5 Ahs. 1 des Bundesgesetzes über die 

Aufgaben .und d�e Einrichtung des· ORFJ BGBl. 
Nr. 397/1974, in ·der Fassung des Bundesgesetz.es 
BGBl. Nr. 171/1976 ist ,dieser verpflichtet, je 
Programm höchstens 1 v. H. der Sendezeit an 
die im Nationalrat vertretenen politischen Pare 
t;eien und an Inter·essenverbände zu v.ergeben. 
Diese Zeit ist auf die Bewerher entsprechend ihrer 
Bedeutung im öffentlichen Leben aufzuteilen. Für 
jede Belang,sendung hat di,e poliüsche Pane,i eine 
Person zu nennen, die für ,den Inhalt Ider Sen­
dung verantwortlich ist unid die die im § 18 
des Bundesgesetzes über die Presse, BGBl. 
Nr. 218/1922, bezeichneten Voraussetzun�en (für 
die Funktion e,ines "veliantwortlichen Schrift­
leiters") erfüllt. Der ORF muß die Veröffent­
Lichung einer Belangsendung v.erweigern, wenn die 
genannte Pierson diese Vor-a�setzun�en nicht er­
füllt oder überhaupt keine verantwortliche Per­
son genannt wir:d. Derar·tige Belangsendungen 
sind in der An- und Absage .entsprechend zu 
kennzeichnen. 

In ·das Kuratorium ,des ORF bestellt die Bun­
desregierung sechs Mitglieder unter LBerücksich­
tigung des Stärkeverhältni:s,ses ·der poliüschen 
Parteien im Naüonalrat. Dabei ist auf die Vor­
schläg,e der Parteien Bedacht rZu nehmen. Jede im 
Hauptaussrouß des Nationalrates vertretene Par­
tei muß durch mindestens ein Mitglied im Kura­
torium vertreten sein. Dem Kuratorium obliegt 
u, a. die Bestellung und Abherufung des 
GeneraLintendanten, die Bestellung und Abbe­
rufung ·der Direktoren, ·d.er Programm- und ,der 
Landesintendanten, die Beschlußfas·sung über die 
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Festsetzung des Programment�eJtes sowie ,die 
Genehmigung von Tarifwerken des Werbefunks 
d�e Prüfung und Genehmigung des Rechnungs� 
abschlusses sowie die Entlastung des General­
intendanten, die Entscheidung über die Vergabe 
von Sendezeit an Interessenverbände (§ 5 Abs. 1 _ 

leg. cit.). 
Für die Hörer- und Sehervertr,etullig des ORF 

bestellen gemäß § 15 Abs. 2 Z. 6 leg. c it. ,die 
Rlechtsträger der ,staatsbürgerlichen Bildungs­
arbeit im Bereiche der politischen P,a-rte:ien (ver­
gleiche da·s schon erwähntJe Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 272/1972) je ein MitgLied. 

Nach ,dem lauf Grund des § 3 Abs. 1 letZJter 
Satz RFG, BGBl. Nr. 195/1966 (nunmehr § 4 
des geltenden Rundfunkgesetzes), abgeschlosisenen 
Vertrag zwischen dem Bund und dem ORF vom 
! o. �pril 1972, .der jn:z;wlschen verlängert wunde, 
1St em Programmbeirat Kurzwelle zu errichten, 
dem u. a. je e ine vom Bundeskanzl.er 
über Vor,schlag der ,im Nationalrat vertretenen 
politischen Parteien bestellte Person angehört 
(Punkt 5 lit. c) .  

H. Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Bauten und Technik 

a) Wohl1ibauföI'derungsbeirat 
Nach § 24 .A:bs. 3 des Wohnbauförderungs­

gesetzes 1968, BGBl. Nr. 280/1967, in der Fassl,l11lg 
des BundesgesetzesBGBI. Nr. 232/1972 hat der 
z�r B.egutachtJUng ,der Begehr,en auf Gewährung 
emer Förderung und über Fragen -der Wohnbau­
förderung vom Land zu bestelLende Wohnbau­
förderungsbeirat hinsichtIich der Zahl ·sieiner M�t­
glieder der Mitgliederzahl der Landesregierung 
und hinsichtlich seiner Zusammens.etzung ,dem 
Kräfteverhältnis der im Landtag vertretenen 
poI,itischen Parteien zu ,entsprechen. Die im Land­
tag vertret,enen politischen Parteien erstatten 
Vorschläge für die Bestellung der MitgLieder, auf 
Grund deren die Landesregierung sie auf die 
Dauer ihrer Amtszeit bestellt. Entsprechende Be­
stimmungen ,enthalten ,auch die einzelnen AlUs­
führungsg.esetze der Länder. 

§ 10 Abs. 1 des Wohnungsverbesserrungsgeset­
zes, BGBl. Nr. 426/1969, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 369/1973 verweis,t .auf 
den § 24 .des Wohnhauförderungsg,esetzes 1968; 
die Landesregierung hat vor Erledigung der He­
gehren auf Gewährung der Förderung von Ver­
besserungsmaßnahmen neben Gemeinden, in de­
ren Bereich das Wohnhaus gelegen ist, auch den 
nach § 24 WohnbaUlfärderungsgesetz 1968 be­
stellten Wohnbauförderungsbeil1at anzuhören. 

b) Wasserbautenförderungskommission 
Nach § 10·a Abs. 5 ,des Wasser;bautenförde­

rungsgesetzes, BGBl. Nr. 34/1947, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 46/1971 besteht 

2 
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die Kommission, welche die Anträge auf Ge­
währung von Darlehen und BeihiIfen in tech­
nischer und wirtschaftlicher Hinsicht zu beg1ut­
achten hat, aus elf Mitgliedern, die von der Bun­
desregierung über Antr:ag des Bundesmini'sters 
für Bauten und Technik nachdem Stärkeverhält­
nis der parlamentarischen Frahionen im Natio­
nalr,eat und Üiber deren Vorschlag mit der Maß­
gabe bestellt wer,den, daß auf jede im Haupt­
ausschuß des Nationalf'ates 'vertretene Fraktion 
zumindest ein Mitglied entfällt. Die Bestimmun­
gen ,der Nationalrats-Wahlordnung 1971, BGB1. 
Nr. 391/1970, in der F;lissung ,des Bundesgesetz.es 
BGB1. Nr. 280/1973 über die Berechnung der 
Mandate im zweiten Ermittlungsverfahren 'sind 
sinngemäß anzuwenden. 

III. Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Finanzen 

a) Steuerrechtliche Stellung der pol.iüschen Par-
teien 

Die Fnage der steuerlichen Behandlung der poli­
tischen Parteien wurde zunächst mit Erlaß vom 
30. Jänner 1946, Z1. 6239-9/46, geregelt. Ange­
sichts ,der - jedenfalLs bis ,zum Erg,ehen des Par­
teiengesetzes, BGB!. Nr. 404/1975 - unsicheren 
Rechtsgrundlag,e der poLitischen Parteien wurde 
dieser Erlaß wiederholt vom Rechnungshof kri­
tisiert, der in seinen Tätigroeitsberich,ten immer 
wieder auf dieGesetzlÜlsilgkeit des Er'las,ses hinwies 
( vergleiche z. B.' den Täügkeitsbericht für das 
Verwaltungsjahr 1971, Albs. 47,2). Da s,ich jedoch 
auch aus dem nunmehrigen P,arteieng,esetz kein 
e indeutiger Schluß auf ,die Stellung der pol,itischen 
Partei'en a;uf a!hgaben:rechtlichem Gebiet eflg�bt, 
bestimmt }etzt Art. VI des Abgabenänderungs­
gesetz'es 1975, BGB!. Nr. 636/1975, daß Idie poli­
tischen Parteien im Anwendungsbereich der im 

§ 3 Abs. 3 der HAO, BGB1. Nr. 194/1961, um­
schriebenen Abgabenvorschriften wie Körper­
schaften des öffentlichen Rechts zu behandeln 
sind, wenn ihnen gemäß § 1 .des erw�hnten 
Parteiengesetzes Rechtsper,sönlichkeit zukommt. 

Gemäß § 2 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes 
1972, BGB1. Nr. 223/1972 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. Nr. 636/1975, slind Körper­
scha;ften des öffentlichen R,echtes nur ,im Rahmen 
ihrer Betr,iebe gewerblicher Art (§  2 des Körper­
�chaftssteuergesetzes 1966, BGB!. N r. 15<6/1966, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 636/ 
1975) und ihrer land- und forstwirtschafdichen 
Betriebe gewerblich oder heruflich, d. h., unter­
nehmel'isch tätig. Die politischen Parteien unter­
liegen daher nur mit den von ihnen im Rahmen 
ihrer Betriebe .gew,erblicher Art im Inland gegen 
Entgelt ausgeführten Leistungen der Umsatz­
steuer. Unter den im § 12 des Umsar.zsteuer­
gesetzes 1972 genannten Voraussetzungen steht 
den politischen Parteien in diesem Bereich auch 
der Vorsteuerabzug zu. 

Mit Ausnahme von Zuwendungen unter Le­
benden von körperlichen beweglichen S.achen und 
Geldforderungen sind alle unentgeltlichen Zu­
wendungen unter Lebenden oder von Todes 
wegen an eine politische Partei nach Maßgabe 
der Besuimmungen ,des Erbschafts- und Schen­
kungssteuergesetzes 1955 steuerpflichtig. Die B,e­
freiung von Zuwendungen unter Lebenden von 
körperlichen beweglichen Sachen und Geldforde� 
rungen an politische Par1leien ist im § 15 Abs. 1 
Z. 14 leg. cit. expressis venbis normiert. Von -die­
ser Befreiung abge'sehen, kommt den politischen 
Parteien im R,ahmen des El1bschafus- und Schen­
kungssteuerges.etzes 1955 keine weitere Begün­
stigung zu. 

Schriften, die von politischen Parteien ver an­
laßt werden, unterliegen ebenso wie Rechts­
geschäfte nach Maßg;libe der ,Bestimmungen des 
Gebührengesetzes 1957 'der Gebührenpflicht, wo­
bei besondere Befreiungen speziell Ifür politische 
Parteien gesetzlich grundsätzlich nicht vorgesehen 
sind. Da aber nach Art. VI ,des Abgabenände­
rungsgesetzes 1975 die politischen Parteien ab­
gabenrechtlich wie Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes zu behandeln sind, wenn ihnen gemäß 

§ 1 des Pal'teiengesetzes Rechtspersönlichkeit zu­
kommt, sind diese nach§ 2 Z. 3 GebÜihr,engesetz 
1957 hin'sichtlich ihres Schr�ftverkehrs mit Am­
tern und Behörden von den Gebühren befreit. 

Soweit lin Abg;libenvor1schriften Begünstigungen 
�oder Befreiungen wegen Verfolgung gemeinnüt­
ziger oder mildtätiger Zwecke vorgesehen sind, 
können Idiese .auf politische Parteien deswegen 
nicht Anwendung finden, weil die genannten 
Zwecke nich,t ausschließlich und unmittelbar ge­
fördert werden (vergleiche insbesondere §§ 34 ff. 
Bundesabgabenordnung, BGB!. Nr. 194/1961). 

Auf zollrechtlichem und v,erbrauchsteuerlichem 
Gebiet ist den Ipolitlischen Parteien keine beson­
der,e Rechtsstellung eingeräumt. Sie genießen 
weder besondere Begünstigungen noch silYd sie 
in die GesetzesvoUziehung durch Entsendung von 
Personen in Kollegialorgane eingeschaltet, abge­
sehen von ihr.er indinekten Einflußnahme a'uf &e 
Zusammens'etzung des Zollbeirates (§ 10 
ZG 1955). Die den Körperschaften des öffent­
lichen Rechtes zustehenden (auf dem Gebiet des 
Zollrechtes unbedeutenden ulYd nicht· ins Gewicht 
fallenden) Begünstigungen stehen den politi'schen 
Parteien nicht zu, da sie nich,t Körperschaften 
des öffentlich.en Rechtes sind und für eine Gleich­
stellung (wie auf dem Gebiet der direkten Be­
steuerung) bisher kein Bedürfnis bestand. 

Soweit politische Parteien nach vorstehender 
beispiels,weiser Zusammenstdlung von einer Aib­
ga:benpflicht betl'offen wenden, ha.ben a.uch sie 
die für den Bestand und Umfang der Abgaben­
pflicht oder die Erlangung abgabenrechüicher Be­
günstigungen bedeutsamen Umstände vollständig 
und wahrheitsgemäß offenzulegen (§ 119 BAO). 
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Die Organe der politischen P,arteien haften (wie 
Vertreter von juristischen Personen überh�lUpt) 
für die diese tr.effenden Ahgaben insoweit, als die 
Abgaben infolge 'schuldhaifter Verletzung der 
den Vertretern auf.erlegten Pß,ichten nicht einge­
bracht werden können (§ 9 BAO). Daneben be­
steht auch eine finanzstrafrechtliche Verantwort­
lichkeit ,dieser Organe, soweit sie nidlt :z:ugleich 
Mitglied der gesetzgebenden Organe sind und 
daher den Schutz der Immunität genießen. In 
diesem Zusammenhang ist ·die Be�timmung des 
§ 28 FinStrG zu erwähnen, wonach abgabenpflich­
tige juristische P,ersonen, denen gegebenenfalls 
auch die politischen Parteien zuzurechnen sind, 
für Strafbeträge hahen, die ' über Org,ane weg,en 
eines Finanzvergehens verhängt wOl'den sind, 
wenn ,das bestrafte Organ das Vergehen in Aus­
übung seiner Organf'llnkt�on hinsichtlich der Ab­
gabenpflicht der Kör,perschaft begangen hat. 

Es wäre schließlich darauf hinzuweisen, daß 
die poIitischen Parteien eine Beistan'dspflicht im 
Sinne des § 158 BAO und des § 120 FinStrG 
treffen würden, wenn sie mit genereUer Wir­
kung aIs Körperschaften des öffentlichen Rechtes 
zu bezeichnen sind. 

Das Abgabenvel'1fahrensrecht (B:AO und Finanz­
stmfgesetz, BOBL Nr. 129/1958) räumt den p01i­
t�schen Parteien keine besondere Rechtsstellung 
em. 

Die politischen P,arteien unterliegen, wenn sie 
als Dienstgeber Arbeitslöhne ,im Sinne des § 25 
des Einkommensteuergesetze's 1972 auszahlen, 
der Beitragspfl.icht zum Ausgleimsfonds für Fami­
lienbeihilfen (§ 41 des Familienlastenausgleichs­
gesetzes 1967). Sie ,sind weiters gemäß § 17 Abs. 1 
des Familienlastenalusgleich,sgesetzes 1967 v,er­
pflichtet, an ihre Dienstnehmer gemeinsam mit 
den Bezügen die F,ami1ienbeihilfen auszwz,ahlen, 
die diesen .auf Gr'und der FamilienbeihiHenkarte 
zustehen. Für die ausgezahlten Familienbeihilfen 
haben 19ie einen Ersatzanspruch, den sie beim 
Finanzamt, an welches der Diensrgeberbeitrag 
abzuführen ,ist, anspredlen müssen. 

Gemäß Idem eingangs erwähnten Erlaß aus 
1946, Zl. 62 399/46, werden die politischen Par­
teien vermägenssteuerlich so behandelt, als ob 
sie Körperschaften öffentlichen Rechte9 wären" 
d. h., da ,diese im § 1 VStG 1954 unter den un­
beschränkt Steueflpflichtigen nicht angeführt sind, 
werden sie weder der Vermögenssteuer noch 
dem Erbsmaf,tssteueräquivalen t un terzogen. 

Gemäß § 22 Abs'- 2 VStG 1954 haben wohl 
Vorschriften auf dem Gebiet der V'ermögens­
steuer, die in diesem Bundesgesetz nicht enthalten 
sind, für Veranlagungszeiträume ab 1. Jänner 
1955 keine Geltung mehr. Nach Ansicht im Kom­
mentar T w ar 0 c h, "Die V,ermögensbesteue­
rung", 1972, sind ,aber von der Weitergeltung 
grundsätzlich nur die bisherigen mer,itoflischen 
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Bes·timmungen des Vermögemsteuerrechts im 
engeren Sinn, nicht jedoch sonstige allg,emeine 
steuer rechtliche Vorschriften, die u. a. auch für die' 
Vermögenssteuer von Sedeutung sind, aus ge­
schlos:sen. Da der oben angeführte Erlaß 
b�sher nicht aufgehoben wurde, ist die vermögen­
steuerLiche Behandlung der' politischen Parteien 
als öffentlich-rechtliche Körper-schaJren auch nach 
dem 1. Jänner 1955 unverändert beibehalten 
WOI1den. 

Ob diese Erlaßregelung angesidlts des inzwi­
schen v.eröffentlimten Parteiengesetzes beibehal­
ten werden kann, erscheint jedoch äußerst zweifd­
haft. Jedoch list ,diese Fr;age angesichts der Rege­
lung im Art. VI des A:bga:berrändel'1ungslgeset'zes 
1975 insoweit nicht mehr beachtlich, als dre poli­
tischen Parteien im Anwendungsbereich -der ,im 

§ 3 Abs. 3 BAO umschr,iebenen Abgabenvorschrif­
ten wie Körperschaften ,des öffentlichen Remtes 
zu behandeln sind, wenn ,ihnen gemäß § 1 des 
Parteiengesetzes R'echtspersön1ichke�t z·ukommt. 

b) Budgetäre Stellung der politisch,en Parteien 
1. Zunächst tst auf das Bundesgesetz BGBl. 

Nr. 286/19'63 in der Fassung des Bunideslgesetzes 
BGBl. Nr. 6/1971, mit ,der die Tätigkeit der 
Klubs der wahlwerbenden Parteien des Nat,ional­
rates erleichtert wird, hinzuweisen. Hier .ist der 
Anspruch der Abgeordnetenkluhs des National­
rates auf einen Beitrag zur Deckung der ihnen 
aus der El'füllung ihrer parlamentaflischen Auf­
gaben erwamsenden Kosten normiert: Dieser Bei­
trag hat dem Jahr,esbruttobezug von vier Ver­
tragsbediensteten des B.undes der Entlohnungs­
gruppe a, Entlohnungs·stufe 20, ein's,chLießlich der 
Sonderz·ahlungen und von vier Vertragsbedien­
steten des Bundes der Entlohnung,sgnuppe d, Ent­
lohnungsstufe 21, ,einschließlich der So;"derzah­
lung.en zu entsprechen. Außerdem gebührt jedem 
Klub für je angefangene zehn Abgeordnete ein 
Beitrag in der Höhe des J a·hre&bruttobezug,es von 
zwei Vertragsbediensteten des Bundes der Ent­
lohnungsgruppe a, Entlohnungsstufe 20. 

Für Zwecke der öffentlichke,itsarbeit gebührt 
jedem KLub weiters eine Zuwendung in Höhe 
von 67010 des sich nach den oben angeführten 
Bestimmungen ergebenden Betrages. 

Die zur Bedeckung dieser Ausgaben erforder­
lichen Kredite wurden bei der Erstellung der 
jährlichen Bundesvoranschläge im entsprechen­
den Ausmaß berücksichtigt, und zwar zuletzt für 
1975 bei Kapitel 02, Buridesgesetzgebung, An­
satz 1/02104, Förderungsausgaben (Gesetzliche 
Verpflichtung) bei der Post 7661, "Beiträge an 
die parlamentarischen Klubs", mit 11 ,5 Millio­
nen Schilling' und bei Post 7 662, "öffentlich­
keitsarbeit der parlamentarischen' Klubs", mit 
7,9 MiUionen Schi,lil'ing. Im Bundesvoran�ch:lag 
1976 sind hiefür 13,4 Millionen Schilling bzw. 
8,950 Millionen Schi:Uing veransch'la'gt. 

III-47 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 5 von 10

www.parlament.gv.at



6 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, 
soweit diese nicht dem Präsidenten des National­
rates obliegt, der Bundesminister für Finanzen 
betraut. 

2. Das Bundesgesetz über die Förderung 
staatsbürgerlicher Bildungsarbeit im Bereich der 
politischen Parteien sowie der Publizistik wurde 
bereits unter Punkt Ilb (Wirkungsbereich des 
Bundeskanzleramtes) behandelt. An dieser Stelle 
ist jedoch nachzutragen, daß im Bundesvoran­
schlag 1976 für diesen Zweck - wie auch schon 
im Vorjahr - beim Ansatz 1/10 004, Bundes­
kanzleramt, Förderungsausgaben (Gesetzliche 
Verpflichtung), Post 7 430, "Förderung der Pu­
blizistik", ein Betrag von 5 Millionen Schilling 
und beim selben Ansatz bei der Post 7 660 
, ,�taatsbürgerliche Bildungsarbeit der Parteien": 
em Betrag von 28,947 Millionen Schilling veran­
schlagt sind. Mit der Vollziehung dieses Bun­
desgesetzes ist die Bundesregierung, hinsichtlich 
der Vorsorge im jä!hrlichen BUilidesvoranschhg 
der Bundesminister für Finanzen, betraut. 

3. Schließlich ist auf das ebenfalls unter 
Punkt I/a besprochene Parteiengesetz hinzuwei­
sen, das mit 1. Juli 1975 in Kraft gesetzt wurde, 
und Zwar mit der Maßgabe, daß für 1975 nur 
di;e Hälfte der Zuweilidungen auszuzahlen ist. 
In das erste Budgetüberschreitungsgesetz 1975, 
BGBL Nr. 373/1975, wurden für diesen Zweck 
25 Millionen Schilling beim Ansatz 1/10 004, 
Bundeskanzleramt, Förderungsausgaben (Gesetz­
liche Verpflichtung), Post 7 661, "Zuwendungen 
an politische Parteien", aufgenommen. Im Bundes­
voranschlag 1976 sind hiefür 50 Millionen Schil­
ling veranschlagt. Mit der Vollziehung dieses Bun­
desgesetzes sind, soweit sie nicht der Bundes­
regierung obliegt, der Bundeskanzler, der Bun­
desminister für Finanzen und der Bundesminister 
für Inneres betraut. . 

4. Gemäß §§ 1 und 3 des
' 

AUA-Rekonstruk­
tionsgesetzes, BGBL Nr. 94/1962, in der Fas 
sung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 40/1973 be 
steht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus jf 
einem Beamten des Bundesministeriums für Fi­
n anzen u.nJd !des Bundesministeriu.ms für Verkehr 
sowie zwölf weiteren Mitgliedern, bei deren Be­
stellung das Kräfteverhältnis und die Vorschlao-e 
der im Nationalrat vertretenen politischen Pa�­
te�en zu herücksichtigen 'sind. Mit der Vol1-
ziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesmini­
ster für' Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Verkehr betraut. 

Die dem Bund gehörigen Anteilsrechte,an den 
AUA (99%) werden gemäß § 7 vom Bundes­
minister für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Verkehr ausgeübt. Bei der zu­
letzt erfolgten Neuwahl des Aufsichtsrates 
(16. November 1972) wurden entsprechend der 
oben angeführten gesetzlichen Bestimmungen je 

sechs Mitglieder qes Aufsichtsrates über Vorschlag 
der SPO und OVP bestellt. ' 

Zur Interpretation der Bestimmungen des § 3 
des Bundesgesetzes über die Rekonstruktion der 
AUA wird verwiesen auf K a s t  n e r, Gedanken 
über Gelegenheitsgesetze, JBl. 1963, Seite 62 f., 
und' P I ö c hI, Bemerkungen zum Kompetenz­
Gesetz,BGBL Nr. 173/1959, JBL 1%3, Sei.te 126ff. 
(Frage der ZUlgehörigkeit der vo�geschlagenen 
Personen zu den vorschlagenden politischen Par­
teien; Prüfung der Voraussetzungen für die Be­
stellung, Anfechtungsrecht, Verlust des Ver­
trauens der vorschlagenden politisChen Partei als 
Widerrufungsgrund usw.). 

c) Rückgabegesetz, BGBL Nr. 55/1947. 

Die Statuten der laut� Rückgabegesetz rück­
gabeberechtigten Vermögensträger werden von 
den politischen Parteien aufgestellt, und zwar: 

aa) Vom Vor,sund der SPO (§§ 2, 3Ieg. cit.): 
Restitutionsfonds der Sozialdemokratischen 

Organisationen, Restitutionsfonds der Freien Ge­
werkschaften; 

ab) vom Vorstand des OAAB (§ 4 leg. cit.): 
Restitutionsfonds der Zentralkommission der 

christlichen Arbeiter- und AngesteIItenorganisa­
tionen Osterreichs; 

ac) vom Zentr,alkomitee der KPO (§ 5 leg. cit.): 
Restitutionsfonds der Kommunistischen Orga­

nisationen. 

d) Hilfsfondsgesetz, BGBL Nr. 25/1956 in der 
Fassung des Bundesgesetzes, BGBL Nr. 178/1%2. 

Der Hilfsfonds, eingerichtet zwecks Hilfelei­
stung an zwischen 1933 und 1945 politisch Ver­
fol,gte, besitzt Statuten. ferner Ges,chäfoordnun­
gen für das Kuratorium, für die Zuerkennungs­
kommission und für die Geschäftsführung. 

Die Mitglieder der Organe des Hilfsfonds wer­
den unter anderem von den Verfolgtenorganisa­
tionen der politischen Parteien vorgeschlagen und 
von der Bunldesregierul1\g bestellt und aJbiberufen 
(§ 5 Z. 2 der Statuten). 

' 

Diese Verfolgtenorganisationen sind: 
SPO: Bund sozialistischer Freiheitskämpfer und 

Opfer des Faschismus; 
avp: OVP-Kameradschaft der politisch Verfolg­

ten; 
KPO: Bundesverband österreichischer Wider­

standskämpfer und Opfer des Faschismus 
(KZ-Verband). 

e) Hilfe oder Beistand in Abgabensachen. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Wirtschaftstreuhänder-Be­

rufsordnung, BGBL Nr. 125/1955, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 26/1965 in Verbin­
dung mit § 321 Abs. 2 BAO sind Vereinigungen 
und Stellen, die auf berufsständischer oder ähn-
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licher Grundlage gebildet sind (§ 107 a Abs. 3 
Z. 7 Abgabenordnung), befugt, im Rahmen ihres 
Aufgabenbereiches Hilfe oder Beistand in Ab-

. gabensachen zu leisten. Es ist dabei gleichgültig, 
welche Rechtsform die Vereinigung oder Stelle 
hat. Nach ständiger Verwaltungsübung wurde 
jedoch diesen Stellen und Vereinigungen nicht das 
Recht zur Vertretung ihrer Mitglieder im Ein­
zelfall, sondern nur zur Vertretung der Gesamt­
interessen ihrer Mitglieder eingeräumt. 

Es könnten daher Vereinigungen (Verbände, 
Bünde usw.) der politischen Parteien, die auf 
ähnliche Weise organisiert sind, ihren Mitglie­
dern Hilfe und Beistand in Abgabensachen lei­
sten. Auf dem Gebiete des verwaltungsbehörd­
lichen Finanzstrafverfaihren kommen HiHe und 
Beistand für ihre Mitglieder nicht in Betracht, da 
die politischen Parteien nicht als Berufsvertre­
tungskörperschaften des öffentlichen Rechtes im 
Sinne des § 71 Abs. 1 der Wirtschaftstreuhänder-
Berufsordnung anzusehen sind. 

IV. Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Handel, Gewerbe und Industrie 

Gewerberecht 
Die Gewerberechtsfähigkeit, also die Fähigkeit, 

Träger von Gewerbeberechtigungen zu sein, ist 
bei politischen Parteien, die sich als Verein im 
Sinne des Vereinsgesetzes 1951  konstituiert haben 
(z. B. die FPö) , auf Grund des § 9 Abs. 1 GewO 
1973 zu beurteilen. Danach können juristische 
Personen, zu denen auch die Vereine im Sinne 
des Vereinsgesetzes 195 1 zählen, im Rahmen ihres 
Wirkungsbereiches Gewerbe ausüben. Der Wir­
kungsbereich einer juristischen Person ist auf 
Grund der für die jeweilige juristisdJe Person gel­
tenden Vorschriften, also bei Vereinen auf Grund 
des Vereinsgesetzes 1951 und der Vereinsstatuten, 
zu beurteilen. 

Durch Art. I § 1 Abs. 4 des Parteiengesetzes 
wird normiert, daß die politischen Parteien mit 
der Hinterlegung ihrer Satzungen beim Bundes­
ministerium für Inneres Rechtspersönlichkeit er­
langen. Damit ,ist auch klargestellt, daß politische 
Parteien als juristische Personen im Rahmen ihres 
Wirkungsbereiches, der sich aus den Satzungen der 
politischen Partei ergibt, gemäß dem bereits zi­
tierten § 9 Abs. 1 GewO 1973 Gewerbe ausüben 
können. 

V. Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für' Inneres 
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ofldnungzunächst von dem Begriff ,der Wahlpar­
tei ,ausgeht und e�ne Wahlpartei keineswegs ident 
mit einer poLitischen P,artei s ,ein muß, so kommen 
jedoch jeder politlischen Partei, die s,ich an einer 
Wahlwerhung beteiligt, die Rechte einer Wahl­
partei zu. In diesem Sinne steht z. B. den Par­
teien da,s Recht zu, Vertreter in die Wahlbehörden 
zu entsenden, die mit der Durchführung und 
Leitung der Wahl betr,autsind. Vom Standpunkt 
der N ationalrats-Wahlordnung ,ist hiebei zwischen 
Ptarteien zu unterscheiden, die im Nationalrat 
vertreten sind und solchen, ,die sich, ohne eine 
solche Vertretung zu besitzen, an der Wahl be­
teiligen oder beteiligen woUen. Den polit,ischen 
Parteien 'steht das Recht zu, sich selbst du,rch 
Binbringung von Wahlvorschlägen an der Wahl 
zu beteiligen (§ 45 NWO). Sie haben das Recht, 
Abschriften .der Wählerverzeichnisse ,zu verlan­
gen (§ 30 NWO), Is,i!e können Wahlzeugen in 
die Wahlbehörden entsenden (§ 63 NWO) und 
gegen die ziffernmäßige Ermitnlung ,einer Kreis­
waMbenörde Ibzw. einer VenbandswalhJlbenörde 
Einspruch erheben (§ 105 NWO). 

VI. Bundesministerium für Justiz 

Für jede Ortsgemeinde mit nicht mehr ,als 
50 000 Einwohnern ist gemäß § 5 des Geschwo­
renen- und Schöffenlistengesetzes, BGBL Nr. 135/ 
1946, in der Fassung BGBL Nr. 422/1974 von 
einer Gemeindekommission jähr,lich ein Ver­
z,eichnis aller Pel'sonen anzulegen, die zum Amt 
eines Geschworenen oder Schöffen berufen wer­
den können. Mindestens ein Kommissionsmitglied 
hat auf jede im Gemeinderat vertl'etene Partei 
zu entfallen (§ 5 Abs. 4). 

Die bei der Bezirksverwaltungsbehörde zu­
sammentretende Bezirkskommission besteht u. a. 
aus Vertrauenspersonen, die die Landesregierung 
aus den Gemeindekommissionen so auszuwählen 
hat, daß die Wählergruppen, die für die Wahlen 
der Vertrauenspersonen in die Gemeindekommis­
sionen Bewerber aufgestellt haben, in der Be­
zirkskommission ihrem Kräfteverhältnis im Land­
tag entsprechend vertreten sind. "Auf j,ede im 
Nationalrat oder im zuständigen Landtag ver­
tretene Partei hat mindest,ens eine Vertrauens­
person zu entfallen, wenn ,sie ,in ,einer Gemeinde­
kommission des Bezirkes vertreten ist." (§ 13 
Abs. 1). 

Die dbengenannte Vorschrift des § 5 Abs. 4 
über die Zusammensetzung der Kommissiqnen 
gilt kraft § 17 Abs. 4 des Geschworenen- und 
Schöffenlistengesetzes ,auch für die Gemeinde­
kommission (und Gemeindebezoirkskommission) 
in Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwoh-

Von derzeit geltenden Rechtsvorschriften, in 
denen "politische Barteien" Erwähnung finden, 
.ist - neben dem bereits ,erwähnten Parteien- nern. 
,gesetz - .insbesondere die N ationalrats-Wahl- Der Präsident jedes die allg,emeine Gerichtsbar­
ol'dnung 1971, BGBL Nr. 391/1970 in der Fas- keit in Strafsachen ausübenden Gerichtshofes 
sung des Bundesgesetzes .BGBL. Nr. 280/1973 \ I. Instanz beruf: ei�e Kommrssion, ,�ie jährlich 
zu nennen. W,enn auch die NatlOnalrats-Wahl- aus den Verzelchrüssen der Gememden des 
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Sprengels d�eses Gerichtshofes eine Jahresliste 
zJUsammenstellt. Die Vertrauenspersonen dieser 
Kommission "werden von ·der Landesregierung 
des Bundeslalndes (Stadtsenat Wien) bestellt, .in 
dem der Gerichtshof seinen Sitz hat. Sie werden 
in Wien aus den Gemeindebezirkskommis·sionen, 
ansonsten ams den Gemeindekommi,ssionen inner­
ha,lb des Gerichtshofspl1engels so ausgewählt, daß 
j.ede Wähllergr.uppe, die ,für die Wahlen ,in die 
Gemeirudebezirkskomm�sS'ionen oder Gemeinde­
kommissionen Bewerber aufgestellt hat, dem 
Kriifteverhältnis der . Wählergruppen im Landtage 
(Gemevnderate Wien) ents,prechend vertreten ist. 
Auf jede im Nationalrat oder im zuständigen 
Landtag vertretene P.artei hat mindestens eine 
Vertrauerusperson zu ·entfallen, wenn sie ,in einer 
Bezirkskommission { §  13) oder einer Gemeinde­
kommission beziehungsweise Gemeindebezirks­
kommission (§ 17) vertreten ist." (§  25 Abs. 3 
Ieg. oit.). 

VII. Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Landesverteidigung 

Der gemäß § 6 des Wehrgesetzes, BGBI. 
Nr. 181/1955, in der Fassung des BunJdes ,gesetzes 
BGBI. Nr. 272/1971 beim Bmlldesminister,ium für 
Landesverteidigung eingerichteten Beschwerde­
kommission ,in militäl1ischen Angelegenheiten 
gehören neben idem vom Nat·ionalrat zu bestel­
lenden Vorsitzenden vier Verbr:eter der im 
Hauptausschuß des Nationialrates v·ertretenen 
po'lit1s'chen Parteien an (§ 6 Albs. 1 leg. cit.). 
Jene im Hauptausschuß des Nationalrates vertre­
tenen politischen Parteien, auf die gemäß § 6 
Abs. 1 leg. c it. kein MitgLied der Besdlwerde­
kommission entfällt, ·sind berechtigt, j.e einen 
Vertreter mit beratender Stimme in die Be­
schwel1dekommission zu entsenden. Der Be­
schwerdekommisS'ion obliegt es, Beschwerden von 
Personen, die sich freiwillig einer Stellung unter­
ziehen, von Stel1ungspflichtigen, von Soldaten 
sowie von W,ehrpflicht�gen der Reserve, die den 
Grundwehrdienst bereits ahgeleistet haben, ent­
gegenzunehmen, zu prüfen und über ihre Er­
ledigung Empfehlungen zu beschließen. Über 
ihre Tätigkeit und Empfehlungen verfaßt die 
Beschw.er·dekommission jähnlich .einen Bericht. 
Dieser Bericht ist vom Bundesmini'ster für Lan­
desverteidigung zusammen mit einer Stellung­
nahme zu den Empfehlungen der Beschwerde­
kommission dem Nationalrat vorzulegen. 

§ 36 Abs. 1 ,des Wehrgesetzes normiert, daß 
das Bundesheer von jeder parteipolitischen Be­
tätigung ,und V.erwendung fernzuhalten ist. § 36 
Abs. 3 sieht vor, daß währ,end des Dienstes und 
innerhalb Ides militärischen Diensbbereiches jede 
nach außen in Erscheinung tretende partei­
poliuische Betätigung verboten ist. Die zjuletzt 
genannte Bestimmung wurde im ErLaß vom 
30. April 1957, Zl. 21 167-Präs/I/57; näher aus­
geführt. 

Im Zusammenhang mit .dj.e�en Bestimmungen 
steht § 35 Abs. 2 der ,All,gemeinen Dienstvor­
schriften für das .Bundesheer { ADV), BGBI. 
Nr. 193/1970. Nach § 35 Abs. 1 ADV dürf.en 
Abordnungen ,des Bundesheeres an Festlichkeiten 
des Bundes, der Länder oder Gemeinden auf Ein­
ladung .der VeranstaJlter tei1nehmen. An anderen 
Festlichkeiten dürfen nach § 35 Abs. 2 ADV 
Abot1dnun,gen des ,Bundesheeres, jedoch nicht lin 
g.eschlossener Formation, mit Zustimmung des 
Or.tskommandanten teilnehmen, wenn ·die Fest­
lichkeit weder selbst partei politischen Charakter 
trägt, noch einen sotchen durch die Veranstalter 
erhält. 

Schließlidl ist noch ,die Bestimmung des § 43 
des Wehrgesetz·es zu erwähnen, wonach eme 
Nötigung zur Teilnahme an politischen Ver­
einen mit Strafe bedroht ist. 

VIII. Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung 

Gemäß § 17 Opferfürsorgegesetz, BGBI. 
Nr. 183/1947, in der .derzeitigen Fassung ist beim 
Bundesministerium ,für soziale Verwaltung eine 
aus acht Mitgliedern bestehende 0 p f e r f ü r­
s o  r g e  k.Q m m i s s  i o n  gebildet. Die Mitglieder 
dieser Kommission und die ,erforderlichen Stell­
vertreter werden von ·der Bundesregierung be­
stellt. Die Bundesleitung ,der öVP, der SPö und 
KPO haben gemäß § 17 Abs. 2 lit. b OFG je 
ein Mitglied und dessen. Stellvertreter aus dem 
Personenkreis des § 1 OFG zur BesteJ,Jung 
in die Opferfürsorgekommission vorzuschlagen. 
Diese Mitglieder (Stellvertreter) können nur auf 
Gr:und eines Antrages ,der ,in Betracht kommen­
den Partei von ihrer Funktion enthoben wer­
den (§ 17 Abs. 3 OFG). 

Neben der allgemeinen Aufgabe, das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung iJn den An­
gelegenheiten der Durchführung des Opferfür­
sor,gegesetzes z.u beraten (§ 17 Abs. 1 OFG), sind 
der Opferfürsorgekommission folgende besondere 
Zuständigkeiten eingeräumt: 

a) Die ErteiIung der Nachsicht von den Voraus­
setz;ungen, die im § 1 Abs. 1 bis 4 OFG für den 
Anspruch vorgesehen sind, 4urch ,den Bundes­
minister für soziale Verwaltung im Einvernehmen 
mit dem Bundesmini'ster ,für F,j,nanzen ist an 
einen Antr:ag ,der Opferfürsorgekommission ge­
bunden (§ 1 Abs. 60FG); 

b) :das Bundesministetiium für soziale Verwal­
tung hat vor ,einer einvernehm!.ich mit dem 
Bundesministerium für Finanzen zu treffenden 
Entscheidung über eine Ber,ufung gegen einen 
Bescheid betreffend Entschädigungsmaßnahmen 
für ,erlittene Haft und entstandene Haft- und 
Gerichtskosten (§ 13 a Abs. 1 und 2, §§ 13 b 
und 13 c OFG) sowie betr·effend Enuschädigungs­
maßnahmen für erEttene Freiheitsbeschränkun.gen 
und Berufsschäden (§§ 14, 14 a bis 14 c OFG), 
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die Opferfürsorgekommission anzmhören, desglei­
chen vor einer Enuscheidung über Anträge auf 
Haftentsch�digung gemäß § 13 a Abs. 3 OFG 
h�nterbLiebener Eltern oder Geschwister alls Kann­
leistung (§ 13 d Abs. 4 und § 1 4  Albs. 3 OFG); 

c )  das Bundesministerium für soz:iale Verwal­
tung ,hat weiters gemäß § 15  ,Abs. 5 und 6 
OFG vor der Aberkennung einer Anspl"Uchs­
berechui�\mg, gemäß § 6 Z. 5 OFG bei der 
V,erwendung ,der weg,en Nichterfüllung der Be­
schäftigungspflicht nach ,dem Opf,erfürsorgegesetz 
eingehobenen Ausgleichstaxen, ,ferner vor der 
Gewährung eines Ausgleichs in Härtefällen (§ 15  a 
OFG) sowie bei der Entscheidung über Beru­
fungen gegen Bescheide ,des Landeshauptmanns 
in Rentenangeleg,enheicen und bei ,der Vergabe 
von Mitteln .aus der Sondertül"sorge in Notst,ands­
fällen {§ 17  ,Abs. 1 letzter Satz OFG) ,die Opfer­
fürsorgekommission anzuhören. 

Die Durchführung des Opfe1"fürsorgeg,esetzes 
erfolgt in mittelbarer Bundesverwaltung. Bei 
jedem Amt der Landesregiel'iurrg ,ist gemäß § 1 1  b 
OFG ,eine aus acht Mitgliedern bestehende R e n­
t e n k o m  m i s  s .i 0 n gebildet. Die MitgEeder 
dieser Kommission und deren Stellv,ertreter wer­
den vom Bundesminister für sozia,le Verwaltung 
bestellt. Die Landesleitungen der OVP, der SPO 
und KPO haben gemäß § 1 1  b Abs. 2 OFG 
je ein Mitgl,ied und dessen Stellvertr,eter aus 
dem Personenkreis des § 1 OFG zur Bestellung 
in die Rcentenkommission vorzuschlagen. Für die 
Enthebung von Mitgliedel'in und Stellvertretern, 
.die auf Vorschlag Ider politischen P,arteien be­
stellt ,wurden, von ihrer Funktion bedarf ,es 
,eines Antrag,es der im Betracht kommenden Par­
tei (§ 1 1  b Abs. 3 OFG). 

Die ,in den §§ 17 Abs. 2 und 1 1  b Abs. 2 
OFG :genannten politischen Parteien haben somit 
auf dem Gebiete ,der Opferfürsorge durch das 
Stimmrecht ,der von ihnen in die Opferfürsorge­
kommission und Rentenkommissionen vorge­
schlagenen Mitglieder dieser Kommissionen ein 
gesetzlich verankertes Recht der Mitwirkung an 
der Bundesverwalnung in dem oben beschriebenen 
Umfang. 

Zu 'den vorstehenden Ausführungen ist aLler­
dings anzumerken, :daß inzwischen die 24. OFG­
Novelle zur Beg,utachtung versandt wur:de, die 
nicht mehr eine Mitwirkung der politischen Par-

_ teien, sondern ihnen nahestehender Interessen­
verbände (vgl. die Aufzählung der Verfolgten" 
organisationen unter III lit. d, Hilfsfondsgesetz) 
vorsieht. 

IX. Wirkungsbereich des Bundesmin'isteriums 
für Unterricht und Kunst 

a) Schulbehörden 
Art. 8 1  a Abs. 3 Lit. a B-VG enthält für die 

durch Gesetz zu reg,elnde Einrichtung der Schul-

9 

behörden des Bundes 'die Richtlinie, daß im Rah­
men der Schulbehörden des Bundes Kollegien 
einzur,ichten sind und daß die stimmberechtigten 
Mitglieder der Ko�legien ,der Landesschulräte 
nach dem Stärkeverhältnis Ider Rarteien im Land­
tag und ·die stimmberechtigten Mitglieder der 
Kcollegien der Bezirksschulräte nach dem Verhält­
nis ,der für die im Landtag vertr.etenen Parteien 
bei ,der letzten Landtagswahll im Bezlirk aJbgege­
benen Stimmen zu bestellen sind. 

Dementsprechend sieht die Grundsatzhestim­
mung ,des § 8 Abs. 3 erster Satz des Hundes­
Schulaufsichtsgesetzes, BGBL Nr. 240/1962, in 
gleicher Weise vor, daß die stimmber,echuigten 
Mitglieder des Kollegiums des Landesschulr:ates 
nach dem Stärkeverhältnis der Parteien im Land­
tag zu besteHen wnd. Desgleichen ,ist in der 
Grundsatzbestimmung des § 1 4  Abs. 3 des Bun­
des-Schulaufsichtsgesetzes vorgesehen, daß die 
stimmberechtigten Mitgllieder des KoHegiums des' 
Bezirksschulrates nach dem Verhähnis der für 
die ,im Landtag v,ertretenen Parteien bei der 
letzten Landtagswahl im Bezirk abgegebenen 
Sümmen zu besteHen sind. 

Eine weitere Vorschrift, in ,der die politischen 
Parteien in Gestalt der Parteih,aktionen zum 
Ausdruck kommen,�nthält ,die Gr,undsatzbestim­
mUng des § 8 Abs. 12 des 'Bundes-Schulaufsichts­
gesetzes, wonach die Ausfühnungsgesetzgebung 
vorsehen kann Ibzw. in den ,fünf Bundesländern 
mit den meisten Einwohnern vürzusehen hat, 
daß der Präsident des Landesschulrates auf Vor­
schJlag der zweitstärksten Fraktion des Kollegiums 
des Landesschulrates (w,enn der Präs,ident des 
Landesschulrates, der Landeshauptmann, jedoch 
nicht der stärksten Fraktion des Kollegiums ange­
hört, auf Vorschlag der stärksten Fraktion) einen 
Vizepräsidenten zu hestellen hat. 

Im Sinne dieser Grundsatzbestimmungen des 
iBundes-Schula!Ufsicht�gesetzes sind ,die näheren 
Regelungen in den entsprechenden Ausführungs­
gesetzen ,der Länder getroffen, ,deren Vollziehung 
aller'Clings :gemäß Art. 1 4  Abs. 3 lit. a B-VG 
Landessache ist !Und zwar unheschadet dessen, 
daß d�e Landesschulräte und BeZiirksschulräte Be­
hörden .des Bundes sind. 

b) Förderun,g ,der Erwachsenenbildung 
Gemäß § 2 Albs. 2 Lit. d des Bundelsg,esetzes 

über .die Förderung der Erwachsenenbildung ,und 
des Volksbüchereiwes,ens aus Bundesmitteln, . 
BGBl. Nr. 171/1973, sind ,in die Förderung nach 
den Bestimmungen ,dieses Bundesgesetz.e,s nicht 
einzubeziehen. solche Veranstaltungen, die .der 
Mitgliederwerbung oder der partelipolitischen 
Werbung dienen, ferner Bildungsarheit im Sinne 
'des Bundesgesetzes über die Förderung staats­
bürgerlich,er Bildungjsarbeit im Ber,eich der 
politischen Parteien sowie der Publizistik, BGBl. 
N r. 272/1972. 
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c )  Kuratorien an den Berufspä,dagog,ischen 
Akademien .und den Pädagog,ischen Akademien 
des Bundes 

Gemäß § 1 17 Ahs. 3 bzw. § 124 ,Abs. 4 des 
Schulor,ganisationsges1etzes, BGBL Nr. 242/1 962, 
in der Fa.ssung BGBL Nr. 323/1975 hat die B,e­
stellung der Kuratoriumsmitglieder, soweit s,i'e 
vom Kollegium des Landesschulrates durchzu­
führen ,ist, nach dem Stärkeverhältnis der P,arteien 
im Landtag zu el'folgen. "Zu diesem Zwecke sind 
die Mitgliedermandate �einschließlich der Präsi­
denten des Landesschulrates als Vorsitzenden) 
auf die Parteien entsprechend ihrer Mitglieder­
zahl im Landtag aufzuteilen. Der Präsident des 
Landesschulrates ist dabei jen'er Partei zuzu­
rechnen, der ,er bei der Bestellung der Mitglieder 
des Kollegiums des Landesschulrates zugerechnet 
worden iJst" (§ 3 Abs. 1 der Verordnimg des 
Bundesministers für Unterricht und Kunst über 
die Geschäftsordnung der Kuratorien an den 
Pädagogischen Akademien des Bundes, EGBL 
Nr. 25/1966; mit; Wirkung vom 1. September 
1976 § 3 Abs. 1 der Verordnung des Bundes­
ministers für Unterricht und Kunst über die 
Geschäftsordnung der Kuratorien an ,den Berufs­
pädagogischen Akademien und PäJdagogisch,en 
Akademien des Bundes, BGBL Nr. 1 32/1 976). 

X. Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Verkehr 

a) Postzeitungsversand 

Nach § 20 Abs. 3 Z. 4 der Anlage 1 des Post­
gesetzes, BGBL Nr. 58/1957, in der Fassu,ng des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. 646/1975, sind Druck­
schriften, für die 'der Herausgeber oder V.er­
leger vom Empfänger kein Entgelt verlang't, nicht 
zum Postz'eitungsversand :zuzulassen. Diese Be­
stimmung ist gemäß § 20 A:brs. 4 Z. 2 nicht 

anzuw,enden, wenn die Zeitung "von einer 
poliüschen Partei oder von einer ihrer Organisa­
tionen" herausgegeben w.ird. Gemäß § 22 Abs. 4 
Z. 5 hat die Postbehörde 1. Instanz über schcift­
lichen Antrag für bestimmte Nummern einer 
Zeitung die allgemein gehaltene Anschrift "An 
einen Ha.ushalt" zuz·ulassen, wenn ·die Zeitung 
von einer politischen Pa.rtei oder ,einer ihrer 
OrganiJsationen herausgegeben wird. 

b) Gemäß § 143 des Luftfahrtgesetzes, BGBL 
Nr. 253/1957, in der F:assung BGBL Nr. 238/ 
1975 hat ,der Bundesminister für Verkehr zu 
seiner Beratung in Angelegenheiten der Zivilluft­
fahrt ,ein Kollegium von Sachverständigen (den 
Zivilluftfahrtbeimt) unter Berücksichtigung des 
Kräfteverhältniss,es und der VorsciJ.läg,e der im 
Nationalrat vertretenen politli:schen Parteien zu 
bestellen. 

XI. Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung 

Gemäß § 108 Abs. l lit. a des Universi.täts­
Organisationsg,esetzes, BGBL Nr. 258/1975, wird 
beim Bundesministerium für W,issenschaft und 
Forschung ein Akademischer Rat eingerichtet, 
dessen Mitglieder vom Bundesminister für W.is­
senschaft und For;schung nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen bestellt werden : "a) fünf 
Vertret,er und ebenso vüe1e Ersatzleute ,der ,im 
Hauptausschuß des Nationalrates vertretenen 
parlamentarischen Klubs über deren Vorschlag 
und nach Maßgabe ihres Stärkev,erhältniss'es ; 
jedoch steht jedem im Hauptausschuß vertretenen 
parlamentar:ischen Klub das Vorschlagsrecht für 
zumindest einen Vertreter und einen Ersatzmann 
ZU ; . . .  ". 

Die Aufgaben des Akademischen Rates sind 
im § 108 Abts. 3 UOG geregelt. 
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